
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung 
entstandener Fragen ("Überleitungsvertrag") (in der gemäß 
Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll 
über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik 
Deutschland geänderten Fassung) Amtlicher Text, BGBl. 1955 11 S. 405.  

Die ursprüngliche Fassung des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener 
Fragen vom 26.5.1952 (BGBl. 1954 11 S. 157) ist nicht in Kraft getreten.  

Die Bundesrepublik Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte 
Königreich von Großbritannien und Nordirland und die Französische Republik sind wie folgt 
übereingekommen:  

Erster Teil  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

(1) Die Organe der Bundesrepublik und der Länder sind gemäß ihrer im Grundgesetz 
festgelegten Zuständigkeit befugt, von den Besatzungsbehörden erlassene Rechtsvorschriften 
aufzuheben oder zu ändern, sofern im Vertrag über die Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten oder in den in dessen Artikel 8 
aufgeführten Zusatzverträgen nichts anderes bestimmt ist. Bis zu einer solchen Aufhebung 
oder Änderung bleiben von den Besatzungsbehörden erlassene Rechtsvorschriften in Kraft. 
Vom Kontrollrat erlassene Rechtsvorschriften dürfen weder aufgehoben noch geändert 
werden. Rechtsvorschriften, durch welche die vorläufigen Grenzen der Bundesrepublik 
festgelegt worden sind, oder die nach anderen Bestimmungen des Vertrags über die 
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten oder der Zusatzverträge 
in Kraft bleiben, dürfen nur mit Zustimmung der Drei Mächte geändert oder aufgehoben 
werden.  

(2) Die Drei Mächte übertragen hiermit auf die Bundesrepublik das Recht, nach jeweiliger 
Konsultation mit den Drei Mächten die Rechtsvorschriften des Kontrollrats innerhalb des 
Bundesgebietes außer Wirksamkeit zu setzen, die nicht nach anderen Bestimmungen des 
Vertrags über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei 
Mächten oder der Zusatzverträge oder auf Verlangen der Drei Mächte in Ausübung ihrer 
Rechte hinsichtlich Berlins und Deutschlands als Ganzem, einschließlich der 
Wiedervereinigung Deutschlands und einer Friedensregelung, auf die im Vertrage über die 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten Bezug 
genommen ist, in Kraft bleiben, und die in einer Mitteilung im Namen der Regierungen der 
Drei Mächte an den Bundeskanzler vom Tage der Unterzeichnung dieses Vertrags aufgeführt 
sind.  

(3) Der in diesem Vertrag verwendete Ausdruck "Rechtsvorschriften" umfaßt 
Proklamationen, Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen (mit Ausnahme gerichtlicher 
Entscheidungen), Direktiven, Durchführungsbestimmungen, Anordnungen, Genehmigungen 
oder sonstige Vorschriften ähnlicher Art, die amtlich veröffentlicht worden sind. Die 
Bezugnahme auf eine einzelne Rechtsvorschrift schließt alle und jeden ihrer Teile, 
einschließlich der Präambel, ein, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  



(4) Die amtlichen Texte der in diesem Artikel erwähnten Rechtsvorschriften sind diejenigen 
Texte, die zur Zeit des Erlasses maßgebend waren.  

5) Der Ausdruck "Besatzungsbehörden", wie er in diesem Teil verwendet wird, bedeutet den 
Kontrollrat, die Alliierte Hohe Kommission, die Hohen Kommissare der Drei Mächte, die 
Militärgouverneure der Drei Mächte, die Streitkräfte der Drei Mächte in Deutschland, sowie 
Organisationen und Personen, die in deren Namen Befugnisse ausüben oder im Falle von 
internationalen Organisationen und Organisationen anderer Mächte (und der Mitglieder 
solcher Organisationen) - mit deren Ermächtigung handeln, schließlich die bei den 
Streitkräften der Drei Mächte dienenden Hilfsverbände anderer Mächte.  

Artikel 2  

(1) Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder 
Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen 
begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem 
Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen 
Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und 
Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, 
gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach innerstaatlichem deutschem 
Recht begründete oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen.  

(2) Alle Rechte und Verpflichtungen, die aus den Verträgen und internationalen Abkommen 
herrühren, die von den Besatzungsbehörden oder von einer oder mehreren der Regierungen 
der Drei Mächte vor Inkrafttreten dieses Vertrags für eine oder mehrere der drei westlichen 
Besatzungszonen abgeschlossen wurden und die in der Anlage zu der Mitteilung der 
Alliierten Hohen Kommissare im Namen der Regierungen der Drei Mächte an den 
Bundeskanzler vom Tage der Unterzeichnung dieses Vertrags aufgeführt sind, sind und 
bleiben in Kraft, als ob sie aus gültigen, von der Bundesrepublik abgeschlossenen Verträgen 
und internationalen Abkommen herrührten.  

Artikel 3  

(1) Niemand darf allein deswegen unter Anklage gestellt oder durch Maßnahmen deutscher 
Gerichte oder Behörden in seinen Bürgerrechten oder seiner wirtschaftlichen Stellung nur 
deswegen beeinträchtigt werden, weil er vor Inkrafttreten dieses Vertrags mit der Sache der 
Drei Mächte sympathisiert, sie oder ihre Politik oder Interessen unterstützt oder den 
Streitkräften, Behörden oder Dienststellen einer oder mehrerer der Drei Mächte oder einem 
Beauftragten einer dieser Mächte Nachrichten geliefert oder Dienste geleistet hat. Das gleiche 
gilt zugunsten von Personen, die den Verbündeten der Drei Mächte bei ihren gemeinsamen 
Bestrebungen vor Inkrafttreten dieses Vertrags Sympathien bezeigt, Unterstützung gewährt, 
Nachrichten geliefert oder Dienste geleistet haben. Die deutschen Behörden haben alle ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel anzuwenden, um sicherzustellen, daß der Zweck dieses 
Absatzes erreicht wird.  

(2) Soweit nicht in Absatz (3) dieses Artikels oder durch besondere Vereinbarung zwischen 
der Bundesregierung und den Regierungen der Drei Mächte oder der betreffenden Macht 
etwas anderes bestimmt ist, sind deutsche Gerichte und Behörden nicht zuständig in 
strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahren, die sich auf eine vor Inkrafttreten dieses 
Vertrags begangene Handlung oder Unterlassung beziehen, wenn unmittelbar vor 
Inkrafttreten dieses Vertrags die deutschen Gerichte und Behörden hinsichtlich solcher 



Handlungen oder Unterlassungen nicht zuständig waren, ohne Rücksicht darauf, ob sich diese 
Unzuständigkeit aus der Sache oder aus der Person ergibt.  

(3) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes (1) dieses Artikels und jeder anderen 
einschlägigen Bestimmung des Vertrags über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Drei Mächten oder der in seinem Artikel 8 aufgeführten Zusatzverträge 
dürfen deutsche Gerichte die ihnen nach deutschem Recht zustehende Gerichtsbarkeit 
ausüben:  

(a) in nichtstrafrechtlichen Verfahren, für die das Privatrecht maßgebend ist:  

(i) gegen juristische Personen, wenn die Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte vorher allein 
deswegen ausgeschlossen war, weil diese juristischen Personen der Kontrolle der 
Besatzungsbehörden nach den Gesetzen Nr. 52 des SHAEF und der Militärregierung, 
betreffend Sperre und Kontrolle von Vermögen, nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 9, 
betreffend Beschlagnahme und Kontrolle des Vermögens der I. G. Farbenindustrie, oder nach 
dem Gesetz Nr. 35 der Alliierten Hohen Kommission, betreffend Aufspaltung der Vermögens 
der I. G. Farbenindustrie A. G., unterworfen waren;  

(ii) gegen natürliche Personen, es sei denn, daß solche Verfahren aus Pflichten oder Diensten 
für die Besatzungsbehörden entstehen oder Handlungen oder Unterlassungen im Zuge der 
Erfüllung solcher Pflichten oder der Leistung solcher Dienste betreffen oder aus Ansprüchen 
entstehen, auf die in Artikel 3 des Neunten Teils dieses Vertrags Bezug genommen wird. Für 
Unterhaltsklagen sind deutsche Gerichte jedoch nur zuständig, soweit Unterhalt für die Zeit 
nach Inkrafttreten dieses Vertrags verlangt wird;  

(b) in Strafverfahren gegen natürliche Personen, es sei denn, daß die Untersuchung wegen der 
angeblichen Straftat von den Strafverfolgungsbehörden der betreffenden Macht oder Mächte 
endgültig abgeschlossen war oder diese Straftat in Erfüllung von Pflichten oder Leistung von 
Diensten für die Besatzungsbehörden begangen wurde.  

Entsteht in einem strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahren, auf das in diesem 
Absatz Bezug genommen wird, die Frage, ob jemand in Erfüllung von Pflichten oder Leistung 
von Diensten für die Besatzungsbehörden gehandelt hat, oder ob die 
Strafverfolgungsbehörden der betreffenden Macht oder Mächte die Untersuchung wegen der 
angeblichen Straftat endgültig abgeschlossen haben, so wird das deutsche Gericht eine 
Bescheinigung des Botschafters oder in seiner Abwesenheit des Geschäftsträgers der 
betreffenden Macht als schlüssigen Beweis für diese Frage in der in der Bescheinigung 
angegebenen Umfang anerkennen.  

Artikel 4  

(1) Die Drei Mächte werden im Bundesgebiet keine Gerichte unterhalten, die nicht in diesem 
Vertrag ausdrücklich vorgesehen sind oder eine Gerichtsbarkeit entsprechend den 
Vorschriften des Vertrags über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den Drei Mächten oder den Zusatzverträgen ausüben.  

(2) Für die in Absatz (3) dieses Artikels erwähnte Übergangszeit üben das amerikanische 
Gericht und das amerikanische Berufungsgericht der Alliierten Hohen Kommission für 
Deutschland, die durch das Gesetz Nr. 20 des Hohen Kommissars der Vereinigten Staaten 
eingesetzt sind, ferner die durch die Verordnung Nr. 68 der Militärregierung (zweite 



abgeänderte Fassung) und die Verordnungen Nr. 222 und 244 des britischen Hohen 
Kommissars eingesetzten Gerichte der Alliierten Hohen Kommission für Deutschland in der 
britischen Zone sowie die unter die Verordnung Nr. 242 des französischen Hohen 
Kommissars fallenden französischen Gerichte der Alliierten Hohen Kommission in 
Deutschland weiterhin Gerichtsbarkeit auf Grund von Rechtsvorschriften der Alliierten 
Hohen Kommission und der Hohen Kommissare aus, soweit dies erforderlich ist  

(a) zur Erledigung aller Angelegenheiten, die bei ihnen bei Inkrafttreten dieses Vertrags 
anhängig sind;  

(b) zur Entscheidung von strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahren, außer 
Strafverfahren gegen Deutsche (im Sinne des deutschen Rechts), denen eine Handlung oder 
Unterlassung vor Inkrafttreten dieses Vertrags zugrunde liegt und die unmittelbar vor diesem 
Zeitpunkt nicht der Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte unterlagen, falls ein solches 
Verfahren innerhalb von neunzig Tagen nach Inkrafttreten dieses Vertrags eingeleitet wird; 
sie wenden weiterhin das unmittelbar vor Inkrafttreten dieses Vertrags gültige einschlägige 
Recht an. Die Bundesrepublik verpflichtet sich, auf Verlangen einer der Drei Mächte 
Ermittlungen durch die zuständigen deutschen Behörden wegen angeblicher Verstöße von 
Deutschen (im Sinne des deutschen Rechts) gegen Rechtsvorschriften der 
Besatzungsbehörden vorzunehmen und Strafverfahren einzuleiten, falls nach dem Ergebnis 
der Ermittlungen solche Verfahren gerechtfertigt erscheinen.  

(3) Die in Absatz (2) dieses Artikels erwähnte Gerichtsbarkeit endet für Berufungsgerichte 
zehn Monate nach Inkrafttreten dieses Vertrags und für andere Gerichte sechs Monate nach 
diesem Zeitpunkt, jedoch mit der Ausnahme, daß diese Gerichte Verfahren, die bei Ablauf 
dieser Fristen anhängig sind, beenden können, falls dies im Hinblick auf den Stand des 
Verfahrens und die Interessen der beteiligten Personen ratsam erscheint. Die in Absatz (2) 
dieses Artikels erwähnten Gerichte können, um alle unter ihre Zuständigkeit fallenden 
Angelegenheiten soweit wie möglich innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes zu beenden, 
jedes bei ihnen anhängige Verfahren an die zuständigen deutschen Gerichte verweisen, wenn 
der Stand des Verfahrens und die Interessen der beteiligten Personen es erlauben. Die 
Gerichte haben insbesondere die Möglichkeit einer solchen Verweisung in allen bei 
Inkrafttreten dieses Vertrags schwebenden Strafverfahren in Betracht zu ziehen, in denen ein 
Deutscher (im Sinne des deutschen Rechts) angeklagt ist. Das deutsche Gericht, an das diese 
Verweisung erfolgt, hat das in Absatz (2) dieses Artikels erwähnte einschlägige materielle 
Recht anzuwenden.  

(4) Die in Absatz (2) dieses Artikels genannten Rechtsvorschriften bleiben so lange in Kraft, 
wie es zur Erreichung der Zwecke des Absatzes (2) erforderlich ist.  

Artikel 5  

(1) Alle Urteile und Entscheidungen in nichtstrafrechtlichen Angelegenheiten, die von einem 
Gericht oder einer gerichtlichen Behörde der Drei Mächte oder einer derselben bisher in 
Deutschland erlassen worden sind oder später erlassen werden, bleiben in jeder Hinsicht nach 
deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und sind von den deutschen Gerichten und 
Behörden demgemäß zu behandeln und auf Antrag einer Partei von diesen in der gleichen 
Weise wie Urteile und Entscheidungen deutscher Gerichte und Behörden zu vollstrecken.  



(2) Die Rechtskraft wird, soweit sie sich nicht bereits aus der Ausfertigung des Urteils ergibt, 
durch eine Bescheinigung der zuständigen Behörde der betreffenden Macht schlüssig 
nachgewiesen.  

(3) Im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Urteilen können Einwendungen gegen 
einen durch Urteil festgestellten Anspruch durch ein Verfahren nach § 767 der deutschen 
Zivilprozeßordnung vor dem zuständigen deutschen Gericht geltend gemacht werden.  

Artikel 6  

(1) Hiermit wird ein Gemischter Ausschuß (in diesem Artikel als der Ausschuß" bezeichnet) 
errichtet. Aufgabe dieses Ausschusses wird es sein, ohne die Gültigkeit der Urteile in Frage 
zu stellen, Empfehlungen für die Beendigung oder Herabsetzung der Strafe oder für die 
Entlassung auf Ehrenwort auszusprechen in bezug auf Personen, die wegen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit oder gegen das Kriegsrecht und den Kriegsbrauch oder wegen während 
des Krieges begangener Verbrechen - gemeinhin als Kriegsverbrechen bezeichnet - von einem 
Gericht einer alliierten Macht verurteilt worden sind und von den Drei Mächten zur Zeit des 
Inkrafttretens dieses Vertrags in Haftanstalten der Bundesrepublik in Haft gehalten werden.  

(2) Der Ausschuß besteht aus sechs Mitgliedern, von denen drei von der Bundesregierung und 
je eines von der Regierung jeder der Drei Mächte ernannt werden. Die Mitglieder des 
Ausschusses müssen unabhängige Personen sein, die keine andere amtliche Tätigkeit außer 
der eines Richters oder eines Universitätslehrers ausüben und die bei Abfassung ihrer 
Empfehlungen nicht an Weisungen der Regierungen, die sie ernennen, gebunden sind. 
Niemand, der in irgendeiner Weise an irgendeinem Verfahren wegen Kriegsverbrechen 
beteiligt war, darf ernannt werden.  

(3)  

(a) Das Recht, die Strafe für die in Absatz (1) dieses Artikels genannten Personen zu erlassen 
oder herabzusetzen sowie diese auf Ehrenwort zu entlassen, wird von der Macht ausgeübt, 
welche die Strafe verhängt hat.  

(b) Dieses Recht darf nur ausgeübt werden, wenn der Ausschuß vorher eine Empfehlung 
ausgesprochen hat. Eine einstimmige Empfehlung des Ausschusses ist für die Macht bindend, 
welche die Strafe verhängt hat.  

(c) Außer in den in Absatz (5) und (8) dieses Artikels behandelten Angelegenheiten wird der 
Ausschuß nur auf Ersuchen einer der vier Regierungen, das sich auf einen bestimmten Fall 
bezieht, oder auf Grund eines Gesuchs tätig werden, das von einer oder namens einer der in 
Absatz (1) genannten Personen eingereicht wird.  

(4) Die Drei Mächte behalten sich hinsichtlich des Gewahrsams und der Vollstreckung der 
Strafen der in Absatz (1) dieses Artikels genannten Personen die Rechte vor, die sie bisher 
besessen und ausgeübt haben, und werden diese Rechte weiterhin ausüben, bis die 
Bundesrepublik in der Lage ist, den Gewahrsam dieser Personen zu übernehmen.  

(5) Die Bundesrepublik verpflichtet sich, daß sie zu der Zeit, wenn die Drei Mächte ihr den 
Gewahrsam über die in Absatz (1) dieses Artikels bezeichneten Personen übertragen, diese 
Personen für den Rest ihrer Strafen, wie sie zu dieser Zeit bestehen oder später nach dem in 
diesem Artikel vorgesehenen Verfahren geändert werden, unter denselben Bedingungen, wie 



sie für ihre Haft im Zeitpunkt einer solchen Übertragung des Gewahrsams gelten, in Haft 
halten wird. Änderungen dieser Bedingungen nach diesem Zeitpunkt dürfen nur in 
Übereinstimmung mit Entscheidungen des Ausschusses vorgenommen werden. In diesen 
Angelegenheiten sind die Entscheidungen des Ausschusses endgültig.  

(6) Nach Errichtung des Ausschusses werden seine Mitglieder freien Zugang zu den 
Haftanstalten haben, in denen die in Absatz (1) dieses Artikels genannten Personen in Haft 
gehalten werden, und zu diesen Personen selbst.  

(7) Der Ausschuß entscheidet durch Mehrheitsbeschluß seiner sechs Mitglieder.  

(8) Der Ausschuß hat die ausschließliche Befugnis, im Einklang mit Grundsätzen und 
Verfahrensvorschriften, die er selbst aufstellt, über Fragen der Aussetzung der Strafe aus 
persönlichen Rücksichten oder aus anderen Gründen ohne Einholung von Weisungen der 
Regierungen zu entscheiden. Bis zur Aufstellung solcher Grundsätze und Vorschriften wird 
der Ausschuß weiter die in dieser Hinsicht bestehende Übung jeder der Drei Mächte auf die 
im Gewahrsam der betreffenden Macht befindlichen Personen anwenden.  

(9) Bis der Ausschuß seine Tätigkeit aufgenommen hat, kann, ungeachtet der Bestimmungen 
in Absatz (3) und (8) dieses Artikels, jede der Drei Mächte ohne eine Empfehlung des 
Ausschusses weiterhin nach den bestehenden Verfahren die Strafe herabsetzen, Entlassungen 
vornehmen und die Strafe aus persönlichen Rücksichten oder aus anderen Gründen aussetzen.  

(10) Die in Unterabsatz (a) des Absatzes (3) und in Absatz (4) dieses Artikels erwähnten 
Rechte der Drei Mächte und - unbeschadet der Bestimmungen des Unterabsatzes (b) des 
Absatzes (3) und der Absätze (6) und (8) - auf Grund dieser Rechte getroffenen Maßnahmen 
sind nicht der Gerichtsbarkeit des Schiedsgerichtes oder irgendeines anderen Gerichtes 
unterworfen.  

(11) Auf die in diesem Artikel behandelten Angelegenheiten finden die Bestimmungen des 
Artikels 7 keine Anwendung.  

Artikel 7  

(1) Alle Urteile und Entscheidungen in Strafsachen, die von einem Gericht oder einer 
gerichtlichen Behörde der Drei Mächte oder einer derselben bisher in Deutschland gefällt 
worden sind oder später gefällt werden, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht 
rechtskräftig und rechtswirksam und sind von den deutschen Gerichten und Behörden 
demgemäß zu behandeln.  

(2) Die deutschen Behörden werden Personen - mit Ausnahme der Mitglieder der Streitkräfte 
(nach der Definition im Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und 
ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland), die von einem der in Absatz (1) dieses 
Artikels erwähnten Gerichte verurteilt sind oder künftig verurteilt werden oder in 
Untersuchungshaft gehalten werden, bis zur Beendigung ihrer Strafe in deutschen 
Haftanstalten in Haft halten.  

(3) Die deutschen Behörden werden die gemäß Absatz (2) dieses Artikels in deutschen 
Haftanstalten in Haft gehaltenen Personen nach den Grundsätzen eines humanen 
Strafvollzuges und nach den gleichen Vorschriften behandeln wie Personen, die von 
deutschen Gerichten verurteilt sind oder in Untersuchungshaft gehalten werden. Die Behörden 



der Drei Mächte haben Zugang zu den deutschen Haftanstalten, in denen solche Personen in 
Haft gehalten werden, und zu diesen Personen selbst.  

(4) Die Kosten der nach diesem Artikel in deutschen Haftanstalten verbüßten Haft werden 
von den deutschen Behörden getragen.  

(5) Innerhalb von dreißig Tagen nach Inkrafttreten dieses Vertrags ist ein Gemischter 
Beratender Gnadenausschuß zu bilden, der paritätisch aus mindestens drei von der 
Bundesregierung ernannten Mitgliedern und mindestens je einem von der Regierung jeder der 
Drei Mächte ernannten Mitglied besteht. Der Ausschuß wird in Unterausschüssen, jeweils 
bestehend aus einem der von der Bundesregierung ernannten Mitglieder und einem von der 
Regierung der betreffenden Macht ernannten Mitglied, tagen, um der Bundesrepublik oder der 
betreffenden Macht gemäß Absatz (6) und (7) dieses Artikels in Angelegenheiten der 
Beendigung oder Herabsetzung der Strafe, der Entlassung auf Ehrenwort, der Begnadigung 
und sonstiger Gnadenmaßnahmen für Personen, die nach den Bestimmungen des Absatzes (2) 
dieses Artikels in deutschen Haftanstalten in Haft gehalten werden, Empfehlungen 
auszusprechen.  

(6) Die Bundesrepublik hat hinsichtlich von Deutschen (im Sinne des deutschen Rechts), die 
nach Absatz (2) dieses Artikels in deutschen Haftanstalten unter deutscher Kontrolle in Haft 
gehalten werden, das ausschließliche Recht, in allen Angelegenheiten der Beendigung oder 
Herabsetzung der Strafe, der Entlassung auf Ehrenwort, der Begnadigung und sonstiger 
Gnadenmaßnahmen endgültig zu entscheiden. Die Empfehlung des nach Absatz (5) dieses 
Artikels errichteten Gemischten Beratenden Gnadenausschusses ist vor jeder solchen 
Entscheidung einzuholen. Handelt es sich um Personen, die wegen strafbarer Handlungen 
gegen alliiertes Personal oder Vermögen oder gegen die alliierte Verwaltung in Deutschland 
verurteilt worden sind, so wird die Bundesrepublik Entscheidungen zugunsten solcher 
Personen nur in Übereinstimmung mit der Empfehlung des zuständigen Unterausschusses 
treffen.  

(7) Jede der Drei Mächte hat hinsichtlich aller Personen, die von ihren Gerichten verurteilt 
sind und nach Absatz (2) dieses Artikels in deutschen Haftanstalten unter deutscher Kontrolle 
in Haft gehalten werden - jedoch mit Ausnahme der in Absatz (6) dieses Artikels 
bezeichneten Personen - das ausschließliche Recht, in allen Angelegenheiten der Beendigung 
oder Herabsetzung, der Strafe, der Entlassung auf Ehrenwort, der Begnadigung und sonstiger 
Gnadenmaßnahmen endgültig zu entscheiden. Die Empfehlung des nach Absatz (5) dieses 
Artikels errichteten Gemischten Beratenden Gnadenausschusses ist vor jeder solchen 
Entscheidung einzuholen. 

 


